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Eckpunkte der Erbschaftssteuerreform - Handlungsbedarf 

 

 

1. Ausgangslage 

 

Mit Beschluss vom 07.01.2006 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, 

dass die gegenwärtige Besteuerung der Schenkung und Vererbung nicht mit 

der Verfassung vereinbar sei. Die Kritik des Gerichts bezog sich insbesondere auf 

die Bewertung von Grundstücken und Betriebsvermögen. Die Privilegierung bei 

deren Bewertung sei unzulässig, da sämtliche Wirtschaftsgüter möglichst mit 

dem Verkehrswert erfasst werden müssten. 

 

Das Bundesfinanzministerium hat inzwischen so genannte "Eckpunkte der Erb-

schaftssteuerreform" veröffentlicht. Nach diesen werden beim Übergang von 

Betrieben und Immobilien auf die Nachfolgegeneration spätestens ab dem 

01.01.2009 (wahrscheinlich aber schon früher) in einigen Fällen erhebliche steu-

erliche Verschärfungen eintreten. Relevant ist vor allem, dass sämtliche Wirt-

schaftsgüter, also auch Immobilien, mit dem gemeinen Wert (Verkehrswert) 

bewertet werden. 

 

Für die Übertragung von Betriebsvermögen soll eine Begünstigung eingeführt 

werden, die allerdings nur 85 % des Betriebsvermögens betrifft. Benachteiligt 

sind damit alle Gesellschafter, die z.B. in einer GmbH nur bis zu 25 % der Anteile 

halten. Eine solche Beteiligung wird künftig nicht mehr als Betriebsvermögen 

angesehen. 

 

 

2. Handlungsempfehlung 

 

Von dem Wegfall der Vergünstigungen für gewerbliche Immobilien sind alle 

Unternehmen betroffen, die Grundbesitz vermieten oder verpachten. Erfolgt 

diese Vermietung/Verpachtung nicht im Rahmen einer Betriebsaufspaltung, 

sondern im Wege einer Betriebsverpachtung, werden künftig voraussichtlich 
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keine Vergünstigen mehr gewährt werden.  Bei Betriebsverpachtungen sollte 

daher ernsthaft die (umgehende) Übertragung des verpachteten Unterneh-

mens auf den/die potentialen Erben erwogen werden. 

 

Die angedachte Änderung der Erbschaftssteuer wirkt sich insbesondere für alle 

Unternehmen nachteilig aus, deren Betriebsvermögen überwiegend aus nicht 

begünstigtem Vermögen besteht. Dies sind nicht nur gewerblich geprägte Per-

sonengesellschaften in der Rechtsform der GmbH & Co. KG, in deren Betriebs-

vermögen sich vermietete Grundstücke befinden, sondern vor allem auch Hol-

dinggesellschaften, die Anteile an Kapitalgesellschaften mit einer Beteiligungs-

quote von nicht mehr als 25 % halten. Um die aktuell noch bestehenden Ver-

günstigungen ausnutzen zu können, sollten derartige Anteile noch vor Inkrafttre-

ten der Gesetzesänderung übertragen werden. 

 

 

 

Dr. Klaus Lieb   Dr. Christopher Lieb, LL.M. Eur. 
Rechtsanwalt  Rechtsanwalt 
FA für Handels- und Gesellschaftsrecht  FA für Steuerrecht 
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BGH: Pflichten bei Preisangaben im 

Internetversandhandel 

  
Der u. a. für das Wettbewerbsrecht 

zuständige I. Zivilsenat des Bundes-

gerichtshofs hat mit Urteil vom 

04.10.2007 (Az. I ZR 143/04) dazu 

Stellung genommen, in welcher 

Weise im Internethandel auf die 

nach der Preisangabenverordnung 

vorgeschriebenen Angaben zur Um-

satzsteuer und zu den Liefer- und 

Versandkosten hingewiesen werden 

muss.  

  

Nach der Preisangabenverordnung 

ist ein Versandhändler dazu ver-

pflichtet, zusätzlich zum Endpreis der 

Ware anzugeben, dass die gefor-

derten Preise die Umsatzsteuer ent-

halten und ob zusätzliche Liefer- und 

Versandkosten anfallen. Er ist au-

ßerdem verpflichtet, diese Angaben 

dem Angebot oder der Werbung 

eindeutig zuzuordnen sowie leicht 

erkennbar und deutlich lesbar oder 

sonst gut wahrnehmbar zu machen.  

 

In dem der Entscheidung zugrunde 

liegenden Fall hatte ein Handelsun-

ternehmen seinen Internetauftritt so 

gestaltet, dass die Angaben zur Um-

satzsteuer und zu den Liefer- und 

Versandkosten weder auf der ersten 

sich öffnenden Internetseite mit der 

Abbildung und Beschreibung der 

beworbenen Produkte noch auf 

einer anderen Seite mit näheren 

Angaben zu den jeweiligen Produk-

ten zu finden waren, sondern nur 

unter den Menüpunkten "Allgemei-

ne Geschäftsbedingungen" und 

"Service" sowie nach dem Einlegen 

der Ware in den „virtuellen Waren-

korb“. Sofern sich ein Internetnutzer 

sich vor Einleitung des Bestellvor-

gangs über die von der Preisanga-

benverordnung vorgeschriebenen 

Angaben informieren wollte, musste 

er von sich aus die Allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen sowie die An-

gaben unter "Service" durchsuchen. 

Ein Wettbewerber hatte dies bean-

standet und das Handelsunterneh-

men u.a. auf Unterlassung verklagt. 

Die Vorinstanzen hatten der Klage 

mit der Begründung stattgegeben, 

die Angaben zur Umsatzsteuer und 

zu den Liefer- und Versandkosten 

müssten auf derselben Internetseite 

wie der Preis unmittelbar bei der 

Abbildung oder Beschreibung der 

angebotenen Waren stehen.  

  

Der Bundesgerichtshof bestätigte 

zwar, dass der beanstandete Inter-
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netauftritt des beklagten Versand-

händlers den gesetzlichen Anforde-

rungen nicht entsprach. Er wider-

sprach jedoch der Auffassung der 

Vorinstanzen, die Preisangabenver-

ordnung nötige dazu, die zusätzli-

chen Hinweise auf die Umsatzsteuer 

und die Liefer- und Versandkosten 

auf derselben Internetseite zu ge-

ben, auf der die Ware angeboten 

und der Preis genannt werde. Dem 

Internetnutzer sei bekannt, dass im 

Versandhandel neben dem End-

preis üblicherweise Liefer- und Ver-

sandkosten anfielen. Er gehe auch 

als selbstverständlich davon aus, 

dass die angegebenen Preise die 

Umsatzsteuer enthielten. Es genüge 

daher, wenn die fraglichen Informa-

tionen alsbald sowie leicht erkenn-

bar und gut wahrnehmbar auf einer 

gesonderten Seite gegeben wür-

den, die der Internetnutzer bei nä-

herer Befassung mit dem Angebot 

noch vor Einleitung des Bestellvor-

gangs aufrufen müsse.  

 

 

Dr. Christopher Lieb LL.M. Eur. 
Rechtsanwalt 
FA für gewerblichen Rechtsschutz 

 

 

 

 

Richtgrößenprüfung 2003 und 2005 

 

Nach einer Presseinformation der 

Kassenärztlichen Vereinigung Bay-

erns (KVB) vom 25.10.2007 wird auf-

grund neuer gesetzlicher Vorgaben 

noch in diesem Jahr auf zahlreiche 

bayerische Praxen eine Richtgrö-

ßenprüfung - mit teilweise immensen 

Regressforderungen (Anmerk. des 

Verf.) - zukommen. Insgesamt soll 

die Gesamtsumme aller potentieller 

Regresse für die Jahre 2003 und 

2005 in Bayern bei ca. 49 Millionen 

Euro liegen. 

Die wirtschaftlichen Auswirkungen 

dürften gewaltig sein und werden 

mal wieder zu Lasten der Ärzte-

schaft ausgetragen, was neben 

dem Medizinrechtler auch den ein 

oder anderen Insolvenzrechtler auf 

den Plan rufen wird. 

Um letzteres zu vermeiden, sollte 

berücksichtigt werden, dass der Ge-

setzgeber die Prüfgremien durch 

neue Verjährungsvorschriften 

zwingt, die Richtgrößenprüfungen 

für die Jahre bis einschließlich 2005 

noch in diesem Jahr durchzuführen. 

Zeit hierfür bleibt wenig, weshalb bei 

der Überprüfung etwaiger Rückfor-

derungsbescheide auf Fehler bzw. 
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Rechtfertigungsgründe besonders 

geachtet werden muss. 

 

1.  

Hier ist neben dem Rechtsanwalt 

vor allem der Arzt selbst gefragt, 

denn es obliegt ihm mittels spezifi-

scher Darlegung von Praxisbeson-

derheiten, etwa anhand von nach-

vollziehbar exemplarisch vorgestell-

ten Patienten, eine Rechfertigung 

der Überschreitung der Richtgröße 

(als vertraglich vereinbarten Wert) 

herbeizuführen. Die verursachten 

Mehrkosten müssen durch diese 

Praxisbesonderheit begründet sein. 

 

Dabei könnte eine Vergleichbarkeit 

des Arztes mit der Vergleichsgruppe 

herangezogen werden. Wenn also 

der Arzt ein besonderes von der 

Fachgruppe abweichendes Patien-

tengut hat, ist dieses als Praxisbe-

sonderheit zu bewerten. Gleiches 

gilt für die Frage der Praxisausrich-

tung oder Durchführung bestimmter 

Behandlungsmethoden. 

 

Als Praxisbesonderheit kommt dabei 

insbesondere auch ein hoher Anteil 

von Patienten, deren Versorgung 

mit einem extrem hohen Aufwand 

von Arzneimitteln verbunden ist, in 

Betracht. Problematisch wiederum 

ist, in welchem Umfang tatsächlich 

Praxisbesonderheiten zu berücksich-

tigen sind. Teilweise versuchen Prüf-

gremien nur die Werte als Praxisbe-

sonderheiten anzuerkennen, die 

über dem Fachgruppendurchschnitt 

liegen, teilweise werden sie auch zu 

100 % als Praxisbesonderheit bewer-

tet. 

 

2.  

Nach speziellen Normen des SGB V 

kann die Kassenärztliche Vereini-

gung auf gesonderten Antrag den 

Anspruch entsprechend den speziel-

len Vorschriften des SGB IV stunden 

oder erlassen, soweit der Vertrags-

arzt nachweist, dass die Erstattung 

ihn wirtschaftlich gefährden würde. 

 

Daneben kommt auch die Möglich-

keit eines teilweisen Erlasses oder 

einer teilweisen Stundung in Be-

tracht. 

Ob diese Möglichkeiten bestehen 

muss in jedem Einzelfall gesondert 

überprüft werden. Wer jedoch hier-

von keine Kenntnis hat, wird einen 

entsprechend formulierten Antrag 

erst gar nicht stellen. Dann wieder-

um könnte der Insolvenzrechtler ge-

fragt sein. 

 

Dr. Rupert Weinzierl  
Rechtsanwalt  
FA für Medizinrecht 
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oder die Höhe der dort bescheinigten 

Vergütung substantiiert zu erstreiten.  

 

Eine Sekretärin ist in München seit 1981 

bei einer Leiharbeitsfirma angestellt und 

arbeitet seit dieser Zeit für verschiedene 

Kunden des Verleihers, ua. seit 1997 

regelmäßig für einen großen juristischen 

Fachverlag. Im Arbeitsvertrag von 1981 

war noch eine Bezugnahme auf den 

seinerzeit zwischen dem Arbeitgeber-

verband der Zeitarbeitsfirmen und der 

Deutschen Angestellten-Gewerkschaft 

(DAG) abgeschlossenen Tarifvertrag 

enthalten. In einem auf Wunsch des 

Arbeitgebers im Jahre 1997 abgeschlos-

senen neuen Arbeitsvertrag fehlte jeder 

Hinweis auf einen Tarifvertrag; allerdings 

hatte der Arbeitgeber der Klägerin in 

einem Begleitschreiben mitgeteilt, die 

alten Vereinbarungen seien - mit eini-

gen Ausnahmen - weiter gültig. Als 

nach Inkrafttreten des „Equal-Pay-

Gebots“ im AÜG (2003) der Arbeitgeber 

die Klägerin erneut aufforderte, einen 

neuen Vertrag zu unterschreiben, der 

diesmal wieder auf einen Tarifvertrag 

verweisen sollte, nämlich den mit der 

Arbeitsgemeinschaft der DGB-

Gewerkschaften geschlossenen, wei-

gerte sich die Klägerin und verlangte 

stattdessen nach dem Grundsatz des 

„Equal-Pay-Gebots“ die (auch noch 

über dem Tarif in der Verlagsbranche 

liegenden) Vergütung, die nach einer 

ihr von dem juristischen Verlag erteilten 

Auskunft dort einer angestellten Sekre-

tärin gezahlt würde. 

Arbeitsgericht und Landesarbeitsgericht 

haben die Klage abgewiesen. Vor dem 

Bundesarbeitsgericht hatte die Klägerin 

mit ihrer Revision Erfolg. Der Leiharbeit-

geber muss ihr die Vergütung zahlen, 

die einer vergleichbaren Arbeitnehme-

rin in dem entleihenden Betrieb (hier: in 

dem juristischen Fachverlag) gezahlt 

wird, weil der Arbeitsvertrag von 1997 

keinen wirksamen Bezug auf einen Tarif-

vertrag enthält. Das Bundesarbeitsge-

richt konnte den Streit noch nicht end-

gültig entscheiden, da das Landesar-

beitsgericht zu der konkreten Tätigkeit 

der Klägerin und der exakten Ver-

gleichsvergütung auch unter Berück-

sichtigung der vom Verlag erteilten 

Auskunft nach § 13 AÜG noch ergän-

zende Feststellungen zu treffen hat. 

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 19. 

September 2007- 4 AZR 656/06 - 

 

Eine für die „Zeitarbeitsbranche“ 

essentielle Entscheidung. 

 
 
4.  Anspruch auf Gleichbehandlung 

- geschlechtsbezogene Benachtei-

ligung 

 

Der arbeitsrechtliche Gleichbehand-

lungsgrundsatz ist ua. dann verletzt, 

wenn der Arbeitgeber gegen eine 

Norm verstößt, die eine Benachteiligung 

von Arbeitnehmern ausdrücklich verbie-

tet. Ein solches Verbot enthielt § 611a 

BGB, der die Benachteiligung wegen 

des Geschlechts untersagte. Seit dem 
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18. August 2006 ist dieses Verbot im All-

gemeinen Gleichbehandlungsgesetz 

geregelt. 

 

Die Klägerin ist angestellte Lehrerin bei 

dem beklagten Verein. Über 90 % der 

Schüler des Beklagten sind Jungen. Ne-

ben der Klägerin beschäftigt der Be-

klagte eine weitere Lehrerin und vier 

Lehrer. Die Arbeitsverträge des Schullei-

ters und zweier weiterer männlicher 

Lehrkräfte sehen im Unterschied zu den 

Arbeitsverträgen der Klägerin und ihrer 

Kollegin sog. beamtenähnliche Leistun-

gen wie Versorgungs- und Beihilfeleis-

tungen, Reise- und Umzugskostenerstat-

tungen vor. Der vierte Lehrer ist abge-

ordneter Landesbeamter. 

 

Mit ihrer Klage hat die Klägerin den Ab-

schluss eines „beamtenähnlichen“ Ar-

beitsvertrags entsprechend den Ar-

beitsverträgen ihrer drei männlichen 

angestellten Kollegen verlangt. Das 

Arbeitsgericht und das Landesarbeits-

gericht haben die Klage abgewiesen. 

Die Revision der Klägerin hatte vor dem 

Bundesarbeitsgericht Erfolg. Die unter-

schiedliche Behandlung ist nicht durch 

einen sachlichen Grund gerechtfertigt. 

Der Beklagte hat ohne Erfolg geltend 

gemacht, er könne aus Kostengründen 

neben dem Schulleiter nur zwei Lehr-

kräfte beamtenähnlich behandeln. Das 

erklärt nicht, weshalb er die Klägerin 

nicht in die dann erforderliche Auswahl 

einbezogen hat. Auch ein hoher Jun-

genanteil rechtfertigt es nicht, bei der 

gebotenen Auswahlentscheidung aus-

schließlich auf das männliche Ge-

schlecht abzustellen.   

Bundesarbeitsgericht, Urteil vom 14. 

August 2007 - 9 AZR 943/06 - 

 

 
Hans Kuhn  
Rechtsanwalt  
FA für Arbeitsrecht 
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